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11 A . Eingereichte Motion Steiner-Brütsch Daniel (EVP) und Mitunterzeichnende vom 12. September 2016: Zu-

kunft des Ferienheims Oberwald 

Motionstext: 

"Zukunft des Ferienheims Oberwald 

Der Gemeinderat wird beauftragt, eine Vorlage zur Unterstützung der Stiftung «Ferienheim Oberwald» zu un-

terbreiten. 

Begründung: In dem im Jahre 1914 errichteten Langenthaler Ferienheim Oberwald werden Schülerlager, 

Landschulwochen sowie Lager von Sport- und Freizeitvereinen durchgeführt. Das Haus wurde in den 1980er- 

Jahren umfangreich renoviert. Es verfügt heute über 31 Betten, und in den Sommermonaten wird eine Unter-

kunft mit Vollpension angeboten. 

Heute wird das Ferienheim Oberwald durch die gleichnamige Stiftung verwaltet, welche unter der Aufsicht der 

Sozialkommission der Stadt Langenthal steht. Die Stiftung wurde bis anhin durch die Stadt Langenthal mit ei-

nem jährlichen Betrag von Fr. 50'000.00 unterstützt. 

Im Rahmen des Projekts «Aufgabenüberprüfung und Ertragspotenzialanalyse der Stadt Langenthal» (AEA) hat 

sich gezeigt, dass der jährliche Betrag an die Stiftung «Ferienheim Oberwald» eine selbstgewählte Aufgabe 

der Stadt mit vollem politischem Spielraum darstellt. Der Gemeinderat kam dabei zum Schluss, die finanzielle 

Unterstützung der Stiftung «Ferienheim Oberwald» per 1. Januar 2016 zu streichen. 

In der Folge ist der Gemeinderat auf seinen eigenen Beschluss zurückgekommen und hat - entgegen der AEA-

Beschlussfassung - den Unterstützungsbeitrag an die Stiftung «Ferienheim Oberwald» noch einmal ins 

Budget 2016 aufgenommen. Gleichzeitig hat er verschiedene Forderungen an die Stiftung gestellt, auf welche 

diese leider nicht wie gewünscht eingegangen ist. Beispielsweise konnte die Stiftung weder einen Investiti-

onsplan betreffend die Liegenschaft noch ein Betriebskonzept vorlegen. Weil seitens des Gemeinderates keine 

Perspektive des Stiftungsrates erkennbar war, hat dieser entschieden, die Streichung des Unterstützungsbei-

trages an die Stiftung «Ferienheim Oberwald» per 1. Januar 2017 zu beantragen. 

Nichtsdestotrotz dürfen die Versäumnisse der Stiftung nicht auf dem Buckel der Kinder und Jugendlichen aus-

getragen werden. Noch heute bietet das Ferienheim Oberwald den Schulen eine willkommene Möglichkeit, 

Lager oder Landschulwochen in einer nahegelegenen, ländlichen Umgebung durchzuführen. Gerade die jähr-

lich stattfindende Ferienkolonie während der Sommerferien gehört zum festen Bestandteil des Jahrespro-

gramms der Langenthaler Volksschulen. 

Mit der vorliegenden Motion soll der Gemeinderat beauftragt werden, eine Vorlage zur Unterstützung der Stif-

tung «Ferienheim Oberwald» zu unterbreiten und so das Weiterbestehen des Langenthaler Ferienheims 

Oberwald sicherzustellen. Damit soll die Unterstützung der Stiftung «Ferienheim Oberwald» auf eine verlässli-

che Rechtsgrundlage gestellt werden. Für die Stiftung ergäbe sich damit mehr Planungssicherheit, da die Un-

terstützung betragsmässig fixiert werden könnte und der Stadtrat den Betrag nicht mehr jedes Jahr beliebig 

festlegen könnte. Mit einer separaten Vorlage würden aber auch die Grundsatzfrage der Unterstützung durch 

die Stadt und die diesbezüglichen Rahmenbedingungen geklärt: 

Es könnte beispielsweise ein Beschluss gefasst werden, welcher bestimmte verbindliche Voraussetzungen für 

die Unterstützung der Stiftung «Ferienheim Oberwald» festhält." 

           Daniel Steiner-Brütsch und Mitunterzeichnende 
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Die Beantwortung der Motion erfolgt gemäss Art. 36 Abs. 2 Geschäftsordnung des Stadtrates1 

 

 

  

Protokollauszug an 

 Gemeinderat 

 

  

____________________ 

1  Art. 36 Geschäftsordnung des Stadtrates (Form und Behandlung der Motionen und Postulate) 
2 Die eingegangenen Motionen und Postulate werden am Schluss der Sitzung verlesen. Der Gemeinderat hat bis zur übernächsten 

Ratssitzung dazu Stellung zu nehmen. Die Stadtratspräsidentin bzw. der Stadtratspräsident kann die Frist zur Stellungnahme ange-

messen verlängern. 

 


